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Verhaltenskodex
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bischöflichen Priesterseminars
sowie der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars und alle in der Priesterausbildung Tätigen


I. Präambel
In der „Rahmenordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ werden klare Verhaltensregeln zur Sicherstellung eines fachlich adäquaten Nähe-Distanz-Verhältnisses und eines respektvollen Umgangs zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (im Folgenden: Mitarbeitende), in der Priesterausbildung Tätigen, den Alumnen und Felixianerinnen und Felixianern (Schutzbefohlene) gefordert. Der nachfolgende Verhaltenskodex setzt diese Forderung um und gilt für alle Mitarbeitenden des Bischöflichen Priesterseminars, der Bibliothek und aller in der Priesterausbildung Tätigen, die im Rahmen ihrer haupt- oder nebenamtlichen Tätigkeit Alumnen und Felixianerinnen und Felixianer begleiten und ausbilden.

Der Verhaltenskodex trägt dazu bei, einen sicheren Rahmen für die Begegnung junger Erwachsener mit Mitarbeitenden zu schaffen. Ziel ist es, Klarheit und Handlungssicherheit für die eigene Tätigkeit zu gewinnen.

Der folgende Verhaltenskodex formuliert Grundsätze der gemeinsamen Arbeit mit dem Ziel, verbindliche Verhaltensregeln abzuleiten.

II. Geltungsbereich
Dieser Verhaltenskodex gilt in Form einer Dienstanweisung für alle Mitarbeitenden des Bischöflichen Priesterseminars, der Bibliothek sowie für alle in der Priesterausbildung Tätigen.

III. Verhaltensregeln
Die Aussagen der Verhaltensgrundsätze werden hier durch verbindliche Verhaltensregeln für Dienstgeber und Dienstnehmende konkretisiert. Die operative Umsetzung der Verhaltensregeln ist in den jeweiligen Dienststellen (Priesterseminar und Bibliothek) zu vereinbaren.

1. Achtung der Grenzen
Wir verpflichten uns, Grenzen zu achten und sensibel mit der in unseren Arbeitsfeldern vorkommenden Überschneidung beruflicher und privater Kontakte umzugehen. Im Einzelnen verpflichten wir uns, hierbei folgende Verhaltensregeln zu beachten: 
Es sind klare Grenzen zwischen beruflichen und privaten Kontakten zu erkennen. Im Kollegium wird für die nötige Transparenz hinsichtlich der Art dieser Kontakte gesorgt – auch bei Kontakten über das Internet und soziale Netzwerke.
Treffen und Feiern im dienstlichen Kontext sollen grundsätzlich nicht in privaten Räumen stattfinden. Falls dies doch geschieht, ist im Kollegium Transparenz herzustellen.
Die eigene Sexualität und die der jungen Erwachsenen wird nur thematisiert, sofern dies pädagogisch sinnvoll ist und sachlich über individuelle Lebensformen und sexuelle Identitäten informiert.
Detailinformationen über das Privatleben von Kolleginnen und Kollegen werden nicht weitergegeben. Sollte eine Weitergabe notwendig sein, ist dies im Vorfeld mit der betroffenen Person abzusprechen.
Liebesbeziehungen und Sexualkontakte mit Schutzbefohlenen sind untersagt.
Es wird eine der Tätigkeit angemessene Kleidung getragen, die nicht zur Sexualisierung der Atmosphäre beiträgt.
In der Ausbildung Tätige übernachten nicht mit Auszubildenden in einem Raum. Ausnahmen gelten nur, wenn keine andere Unterbringungsmöglichkeit besteht (z. B. bei Wallfahrten oder Großveranstaltungen).

2. Wertschätzender und grenzachtender Umgang
Wir verpflichten uns, mit jungen Erwachsenen wertschätzend umzugehen, auf eine grenzachtende Sprache sowie einen grenzachtenden körperlichen Umgang zu achten. Ebenso dürfen diese Personen einen respektvollen und grenzachtenden Umgang mit sich selbst erwarten. Im Einzelnen verpflichten wir uns, hierbei folgende Verhaltensregeln zu beachten: 
Es ist auf eine wertschätzende, angemessene Sprache zu achten. Sexualisierte Sprache, sexualbezogene Inhalte, eine diskriminierende und herabsetzende Atmosphäre oder Rituale, die andere bloßstellen, sprachlos machen, erniedrigen oder ausgrenzen, sind zu vermeiden.
Werden verbal oder nonverbal Grenzen signalisiert, wird dies ernst genommen und respektvoll darauf reagiert.
Maßnahmen, die als Grenzverletzung wahrgenommen werden könnten, sind im Vorfeld anzusprechen. Kolleginnen und Kollegen sind über solche Maßnahmen zu informieren.
Übungen oder Angebote mit Körperkontakt werden so ausgewählt und angeleitet, dass Grenzverletzungen möglichst vermieden werden.

3. Respektvoller Umgang und Schutz der Privatsphäre
Wir verpflichten uns, respektvoll miteinander, insbesondere mit den Felixianerinnen und Felixianern, den Seminaristen, Studierenden und Auszubildenden, umzugehen und ihre Privatsphäre zu achten. Im Einzelnen verpflichten wir uns, hierbei folgende Verhaltensregeln zu beachten:
Lerninhalte, Methoden und Rituale sind so zu gestalten, dass persönliche Grenzen nicht verletzt,Personen werden weder bloßgestellt, erniedrigt noch ausgegrenzt.
Übernachtungsmöglichkeiten (z. B. Zimmer) und sanitäre Einrichtungen (z. B. Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten) sind getrennt einzurichten. Auch auf Geschlechtertrennung ist zu achten. Ausnahmen gelten nur, wenn keine andere Unterbringungsmöglichkeit besteht (z. B. bei Großveranstaltungen oder Wallfahrten).
Bei der Veröffentlichung von Bildmaterial sind die rechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Zu Beginn eines neuen Felixianums bzw. Seminarausbildungs--Jahrgangs wird jeweils das Einverständnis gemäß den gesetzlichen Regelungen von den Teilnehmenden eingeholt. Dieses kann jederzeit widerrufen werden.

4. Pädagogische Verantwortung und Schutz vor Grenzverletzungen
Wir verpflichten uns, pädagogische Verantwortung zu übernehmen und vor Grenzverletzungen zu schützen. Im Einzelnen verpflichten wir uns, hierbei folgende Verhaltensregeln zu beachten:
Bei grenzverletzendem, gewalttätigem, diskriminierendem oder sexualisiertem Verhalten ist direkt und bestimmt einzugreifen.
Grenzverletzungen werden durch die Seminarleitung bzw. die Leitung des Felixianums oder der Bibliothek angemessen dokumentiert. Auch beschlossene Maßnahmen und etwaige Veränderungen der Situation werden dokumentiert.
Reicht pädagogisches Handeln nicht aus, um (sexuelle) Übergriffe zu unterbinden, sind die Vorgesetzten und anschließend die „insoweit erfahrene Fachkraft“ zu informieren. Bei sexuellen Straftaten sind – je nach Alter – die Sorgeberechtigten zu benachrichtigen, sofern diese nicht selbst tatverdächtig sind. Weitere rechtliche Schritte und Maßnahmen sind gemäß Interventionsplan einzuleiten.
Räume, in denen sich Personen gemeinsam aufhalten, werden nicht abgeschlossen.
Es wird sichergestellt, dass öffentliche Toiletten von innen verschließbar sind, um eine unbeobachtete Nutzung zu ermöglichen.
Ein Filter stellt sicher, dass keine unkontrollierte Internetnutzung möglich ist und keine Konfrontation mit pornografischem, gewaltverherrlichendem, rechtsideologischem oder anderweitig verbotenem Material erfolgt.
Dozentinnen und Dozenten sowie Mitarbeitende, die regelmäßig mit jungen Erwachsenen, Studierenden oder Auszubildenden in Kontakt stehen, nehmen regelmäßig an Fortbildungen zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt teil.
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